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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. LAMMER als Vorsitzenden und die Richterin Dr. 
HOLZSCHUSTER als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin VB Wilhelm über die Beschwerde des E.Z. 
aliasB.Y., geb. 00.00.1979 alias 00.00.1987, StA. Algerien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
25.04.2005, FZ. 04 03.530-BAI, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

A Die Beschwerde wird gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, i.d.F. BGBl. I Nr. 126/2002 (AslyG), 
abgewiesen. 
 

B. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 iVm § 50 des Fremdenpolizeigesetzes (FPG), BGBl. I Nr. 126/2002 wird 
festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von E.Z. alias B.Y. nach Algerien 
zulässig ist. 
 

C. E.Z. alias B.Y. wird gemäß § 8 Abs. 2 Asygesetz 1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 126/2003 aus dem österreichischen 
Bundesgebiet nach Algerien ausgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. 1. Der (nunmehrige) Beschwerdeführer, seinen Angaben nach Staatsangehöriger aus Algerien, stellte am 
02.03.2004 vor dem Bundesasylamt einen Antrag gemäß § 3 AsylG. Zu seinem Fluchtweg und den 
Fluchtgründen wurde er vor dem Bundesasylamt im Beisein eines Dolmetschers für die arabische Sprach am 
18.04.2005 niederschriftlich einvernommen. Hiebei gab er im Wesentlichen an, Algerien Mitte Oktober 2003 
verlassen zu haben. Er wäre mit einem Lkw illegal in Italien eingereist und hätte das Land im Februar 2004 
Richtung Österreich verlassen. Er sei in Italien unter verschiedenen Namen und Staatsangehörigkeiten 
aufgetreten, habe dort aber keinen Asylantrag gestellt. Befragt, warum er sein Heimatland verlassen hätte, gab er 
an, Ende des Jahres 2002 in der Nähe einer Moschee in der Öffentlichkeit öfters Alkohol getrunken zu haben. 
Das dritte Mal wäre er stark alkoholisiert von Personen angesprochen worden und habe die Leute im Rausch 
stark beschimpft. In Folge dieser Auseinandersetzung habe eine Person mit einem Messer auf ihn eingestochen. 
Monate später hätte er eine dieser Personen alleine angetroffen und diese mit einem Stock angegriffen und 
geschlagen. Er hätte aus Angst, von diesen Personen aus Rache angegriffen zu werden, das Heimatland 
verlassen. Weitere Gründe für seine Flucht gäbe es nicht. Er habe die Messerattacke nicht bei der Polizei 
gemeldet und kenne die Personen, die ihn angegriffen hätten, nur vom Sehen. Auch die Person, die er mit dem 
Stock geschlagen habe, sei ihm namentlich nicht bekannt. 
 

Auf Vorhalt, dass er schon im Jahre 2003 in Italien eingereist, dort aber keinen Asylantrag gestellt hätte und er 
mehrfach auf Reisen nach bzw. von Italien angehalten worden wäre, sowie dass er unter anderem wegen 
Suchtgifthandels im Gefängnis säße und dadurch erkennbar sei, dass er im Bundesgebiet andere Interessen und 
Ziele verfolge, gab er an, nur wegen ein paar Straftaten im Gefängnis zu sein. Er wäre nicht in allen Fällen 
schuldig und benötige tatsächlich Schutz, sonst hätte er keinen Asylantrag gestellt. 
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2. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.04.2005, FZ: 04 03.530-BAI, wurde der am 01.03.2004 gestellte 
Asylantrag gemäß § 7 Asylgesetz 1997, i.d.F. BGBl. I Nr. 126/2002 (AsylG), abgewiesen (Spruchpunkt I.) und 
gleichzeitig festgestellt, dass gemäß § 8 Abs. 1 AsylG die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Ausweisung 
des Beschwerdeführers nach Algerien zulässig ist (Spruchpunkt II). Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wurde der 
Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Algerien ausgewiesen (Spruchpunkt III). 
 

Das Bundesasylamt hielt dem Beschwerdeführer die politische und menschenrechtliche Lage in Algerien vor 
und legte die geltend gemachten Fluchtgründe mangels Glaubwürdigkeit der Entscheidung nicht zu Grunde. 
 

3. Gegen diese Entscheidung erhob der Beschwerdeführer Berufung (nunmehr Beschwerde). 
 

Hiezu führt er aus, dass nach dem Attentat, welches eine zu dieser Gruppe gehörende Person gegen ihn verübt 
hätte (Stich mit einem Messer), ein Problem entstanden wäre. Er sei dieser Person nach drei oder vier Monaten 
begegnet und habe sie mit einem Rohrstock an empfindlichen Körperteilen geschlagen. Er wisse nicht, ob diese 
Person noch lebe. Da ihn diese Leute kennen würden, habe er Angst vor Verfolgung. Auch die Polizei in 
Algerien könne ihn nicht vor diesen Personen schützen. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat über die Beschwerde wie folgt erwogen: 
 

Auf Grundlage des vom Bundesasylamt durchgeführten Beweiswürdigungsverfahrens wird folgender 
Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

Die erkennende Behörde geht davon aus, dass der Beschwerdeführer Staatsangehöriger von Algerien ist. 
Darüber hinaus konnte die Identität des Beschwerdeführers nicht festgestellt werden. Der vom Beschwerdeführer 
behauptete Fluchtgrund (Angst vor den Nachstellungen einer Gruppe von Personen, von denen er eine durch das 
Schlagen mit einem Rohrstock verletzt hat), wird der Entscheidung nicht zu Grunde gelegt. Der Reiseweg des 
Beschwerdeführers (Zeitpunkt und Art der Reise von Algerien nach Österreich) kann nicht festgestellt werden. 
 

Dem Beschwerdeführer wurden, wie bereits unter I.2. ausgeführt, seitens des Bundesasylamtes die aktuellen 
Feststellungen zur politischen und menschenrechtlichen Lage in Algerien zur Kenntnis gebracht. Der 
Beschwerdeführer ist diesen Berichten in seiner Berufung nicht entgegengetreten. 
 

Sohin werden zur Lage in Algerien in Übereinstimmung mit dem Bundesasylamt folgende Feststellungen 
getroffen (siehe auch erstinstanzlicher Bescheid vom 25.04.2005, FZ: 04 03.530-BAI, Seite 5, 4. Absatz bis 
Seite 7, 4. Absatz): 
 

Algerien wurde nach seiner Unabhängigkeit 1962 über viele Jahre von Militärregierungen bzw. der Nationalen 
Befreiungsfront FLN beherrscht. Der Ende der achtziger Jahre einsetzende Demokratisierungsprozess wurde 
1992 nach Wahlerfolgen der islamistischen FIS (Islamische Heilsfront) zunächst vom Militär beendet und der - 
bis heute fortdauernde - Ausnahmezustand ausgerufen. Seit Anfang der neunziger Jahre, insbesondere zwischen 
1992 und 1998, wurde die algerische Politik durch islamischen Terror und staatliche Repression überschattet. 
 

Mit einer neuen Verfassung wurde 1996 ein demokratischer Neuanfang versucht. Präsident Bouteflika betreibt 
seit seiner Amtsübernahme im April 1999 eine Politik mit dem Ziel der nationalen Aussühnung (Concorde 
civile). Soziale Probleme und Arbeitslosigkeit, vor allem unter Jugendlichen, bleiben auf absehbare Zeit aber ein 
Nährboden für politische Spannungen und Extremismus. 
 

Bei den Präsidentschaftswahlen am 8. April 2004 gewann Staatspräsident Bouteflika mit überragenden 84,99 % 
der Stimmen. Zwar verlief der eigentliche Wahlkampf (19. März bis 5. April) ausgesprochen fair. Alle 
Kandidaten konnten gleichberechtigt überall im Land Versammlungen abhalten und für ihre Programme in 
Radio und Fernsehen werden. Gleichwohl dominierte Staatspräsident Bouteflika die ausnahmslos staatlichen 
audiovisuellen Medien zuvor monatelang zu Zwecken der persönlichen Werbung. 
 

Hinweise auf gravierende Menschenrechtsverletzungen haben mit dem Rückgang des Terrorismus Ende der 
neunziger Jahre abgenommen; für die Zeit danach ist jedoch keine weitere wesentliche Verbesserung der 
Menschenrechtslage zu verzeichnen. Im Gefolge der Unruhen in der Kabylei im April 2001 hatten 
Menschenrechtsverletzungen sogar wieder zugenommen. Auf Grund des Ausnahmezustandes sind nach wie vor 
Eingriffe in politische Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit möglich und werden auch praktiziert. 
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Die Sicherheitslage hat sich seit dem Amtsantritt von Präsidenten Bouteflika verbessert; aber immer noch 
kommen etwa 30 bis 100 Menschen monatlich vor allem bei Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften 
und terroristischen Gruppen ums Leben. 
 

Die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln und die medizinische Versorgung - letztere auf weitgehend 
niedrigem Niveau - sind gewährleistet. 
 

Im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus spielen die Bürgerwehren seit Mitte 1996 eine wichtige Rolle, 
vor allem in entlegenen Gebieten und isolierten Ortschaften bzw. Ortsteilen. Ihre Ortskenntnisse haben sie zu 
wichtigen Helfern der Sicherheitskräfte bei der Bekämpfung bzw. Vorwarnung terroristischer Bewegungen und 
Aktionen werden lassen. Ihre effektive Kontrolle durch Armee und Polizei ist nicht immer gewährleistet. Es gibt 
ernstzunehmende Hinweise, dass Mitglieder von Milizen (Groupes de légitime défense (GLD)/Patriotes) die 
Grenzen der Selbstverteidigung überschritten und Menschenrechtsverletzungen begangen haben. In einigen 
Fällen sind Mitglieder von Bürgerwehren wegen Übergriffen gegen die Zivilbevölkerung verurteilt worden. 
Diese Selbstverteidigungsgruppen nehmen weiterhin die ihnen übertragenen Aufgaben wahr. Insbesondere gibt 
es gegenwärtig häufig Aktionen von forces Combinées, die sowohl aus regulären Sicherheitskräften als auch 
Milizen bestehen. Über Menschenrechtsverletzungen und Übergriffe seitens der GL'D ist nicht (mehr) bekannt 
geworden. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass dennoch Übergriffe stattgefunden haben, die aber 
nicht an die Öffentlichkeit gelangten. Ende März 2004 ist erstmals von französischen Behörden ein 
Ermittlungsverfahren gegen algerische Mitglieder der GLD eingeleitet worden, denen Übergriffe im Rahmen 
verschiedener Razzien zwischen 1994 und 1997 vorgeworfen werden. Die Aktivitäten terroristischer Gruppen 
sind in Algerien während der letzten drei oder vier Jahre deutlich zurückgegangen. Nach verschiedenen 
Schätzungen gibt es gegenwärtig lediglich noch drei oder vier aktive Terrorgruppen, deren Handlungsspielraum 
durch das konsequente Vorgehen der Sicherheitskräfte immer kleiner wird. Insbesondere in den Großstädten hat 
sich das Leben normalisiert. Gleichwohl kommt es an der östlichen Peripherie von Algier (Wilaya von 
Boumerdés) gelegentlich zu Anschlägen und Überfällen. Ziel solcher Aktionen sind im Allgemeinen 
Sicherheitskräfte oder ehemalige Angehörige bzw. Unterstützer von Terrorgruppen. Unter diesen 
Personengruppen kommt es noch fast täglich zu Opfern. Die Mitte der neunziger Jahre durchgeführten gezielten 
Ermordungen von Intellektuellen, Journalisten und anderen Zivilisten kommen heute dagegen nicht mehr vor. 
 

Eine Bürgerkriegssituation besteht in Algerien derzeit nicht. 
 

Das polizeiliche und strafrechtliche Vorgehen wegen subversiver Straftaten ist landeseinheitlich. Gegen 
terroristische Aktionen bieten die größeren Städte im Vergleich zu abgelegenen Landesteilen eine erhöhten, aber 
nicht vollkommenen Schutz. 
 

Die Feststellungen zur allgemeinen Situation in Algerien stützen sich auf den - für unbedenklich erachteten - 
Bericht des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 11.06.2004 über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 
Algerien (Stand April 2004). Die Situation hat sich bis heute nicht wesentlich verändert. 
 

Die Feststellungen gründen sich auf folgende Beweiswürdigung: 
 

Die Identität des Beschwerdeführers konnte nicht festgestellt werden, zumal er weder ein Identitätsdokument 
vorgelegt noch Personen namhaft gemacht hat, die seine Identität und Herkunft bestätigen können. 
 

Das Vorbringen zu den Fluchtgründen war den Feststellungen aus folgenden Erwägungen nicht zu Grunde zu 
legen: 
 

Die erkennende Behörde ist der Ansicht, dass das Bundesasylamt dem Vorbringen des Asylwerbers zu Recht die 
Glaubwürdigkeit versagt hat. Im angefochtenen Bescheid wird zu Recht ausgeführt, dass der Beschwerdeführer 
in Italien unter den Personalien S.Y., geb. 00.00.1979, Staatsangehöriger von Marokko, und in Österreich unter 
dem Namen E.Z. aufgetreten ist. Der Beschwerdeführer hat keine Dokumente zum Nachweis seiner Identität 
vorgelegt. Zu Recht weist das Bundesasylamt darauf hin, dass diese Tatsache offensichtlich zeigt, dass der 
Beschwerdeführer nicht gewillt ist, wahrheitsbezogen zu agieren. Hiezu sei noch auszuführen, dass, wenn 
jemand in seiner Heimat Furcht vor Verfolgung zu gewärtigen hat und in einem anderen Land aus diesem 
Grunde Schutz und Hilfe sucht, es naheliegend ist, dass er seine Identität nicht verschleiert. Weiters ist in einem 
solchen Fall nicht vorstellbar, dass der Betreffende knapp nach seiner Einreise wiederholt straffällig wird und 
somit mit den nationalen Gesetzen des angestrebten Aufnahmelandes massiv in Konflikt gerät. 
 

Der belangten Behörde ist aber auch in ihrer darüber hinausgehenden Beurteilung des Fluchtvorbringens und 
deren Einstufung als unglaubwürdig zu folgen, zumal der Beschwerdeführer nur vage und ungenaue Angaben zu 
den konkreten Handlungsabläufen vorbringt. Obwohl der Beschwerdeführer angibt, von einer Gruppe von 
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Personen mehrfach aufgefordert worden zu sein, den Platz nahe vor einer Moschee zu verlassen und angeblich 
wegen einer Berauschung von einer Person mit einem Messer attackiert wurde, vermochte der Beschwerdeführer 
weder einen Namen zu nennen oder sonstige genaue Umstände des Angriffes genau zu schildern. So zeichnet 
sich die Schilderung der Geschehnisse durch keinerlei Details aus, vielmehr erschöpfen sich die Angaben des 
Beschwerdeführers zu der geltend gemachten Bedrohungssituation in einer äußerst dürftigen Beschreibung 
derselben. Hätte der Beschwerdeführer die ins Treffen geführten Geschehnisse tatsächlich selbst erlebt, so wäre 
er zweifellos in der Lage und Willens gewesen, die vorgebrachte Bedrohungssituation (Art und Datum des 
Angriffes, Schilderung des Angriffes mit dem Messer im Detail, Ort und Datum seines Angriffes auf die Person 
mit dem Stock etc.) umfassend bzw. detaillierter zu erzählen; so aber verblieb er - trotz wiederholter 
Aufforderung durch die Erstinstanz bei der niederschriftlichen Einvernahme die letztendlich fluchtauslösenden 
Ereignisse möglichst genau und lebensnah zu schildern - letztlich bei der erstatteten abstrakten Kurzgeschichte. 
 

Zur Glaubhaftmachung der Ereignisse kann es jedoch nicht genügen, lediglich eine oberflächliche 
Rahmengeschichte zu erstatten, die auf Grund der faktischen Unmöglichkeit der konkreten Verifizierung nicht 
von vorne herein als unrichtig qualifiziert werden kann, sondern ist es hiefür notwendig, eine stimmige und in 
zeitlicher Hinsicht richtige Darlegung der Geschehnisse zu liefern, die der persönlichen Komponente bzw. 
Innensicht der Ereignisse -z.B. welche Rolle hat der Beschwerdeführer konkret bei diesen Ereignissen gespielt, 
was war sein persönliches Schicksal, welche Handlungen hat er wann selbst gesetzt, von welcher war er selbst 
betroffen, chronologische Schilderung von Tagesabläufen, Angaben zum familiären Umfeld und zum 
Alltagsleben etc. - mit einschließt. 
 

Es entspricht auch der Erfahrung des entscheidenden Richters des Asylgerichtshofes, dass Personen, die einen 
ins Treffen geführten Sachverhalt tatsächlich erlebt haben, aus freien Stücken bereit sind, eine Vielzahl von 
Details ihrer Fluchtgeschichte zu Protokoll zu geben, ohne dass seitens des Einvernehmenden immer wieder 
nachgefragt werden muss, konkrete Einzelheiten seiner Fluchtgeschichte zu erzählen. 
 

Es war dem Beschwerdeführer insbesondere nicht möglich, eine Mehrzahl von persönlich wahrgenommenen 
Details der Handlungsabläufe sowie allenfalls Gegebenheiten von handelnden Personen ins Treffen zu führen 
bzw. allenfalls über seine eigene diesbezügliche Gefühlslage zu berichten und so den objektiv nachvollziehbaren 
Eindruck zu erwecken, dass er all dies selbst höchstpersönlich durchlebt hat. Bei einer Gesamtbetrachtung ist es 
dem Beschwerdeführer nicht einmal ansatzweise gelungen, seine "Fluchtgeschichte" dergestalt zu präsentieren, 
wie dies eine durchschnittliche Maßfigur tun wurde. 
 

Zusammengefasst ist im Einklang mit der belangten Behörde davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für 
eine Asylgewährung im Falle des Beschwerdeführers nicht erfüllt sind. Dies gilt unabhängig von der Beurteilung 
des Wahrheitsgehalltes, zumal selbst bei hypothetischer Annahme der geschilderten Verfolgung die 
Schutzunfähigkeit des Staates nicht festgestellt werden kann (der Beschwerdeführer hat nicht einmal versucht, 
den Angriff auf seine Person mit dem Messen den Behörden zu melden bzw. hat nicht vorgebracht, warum er 
den Vorfall nicht angezeigt hat). 
 

Rechtlich ist Folgendes auszuführen: 
 

A. Gemäß § 75 Abs. 7 AsylG 2005 (in der Folge AsylG) hat über die Berufung, die gemäß § 23 AsylGHG 
nunmehr als Beschwerde zu gelten hat, der Asylgerichtshof zu entscheiden; da keine der in § 61 Abs. 3 AsylG 
angeführten Ausnahmen vorliegen, hat der Asylgerichtshof in einem Senat von zwei Richtern zu entscheiden. 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Artikel 1, Abschnitt A, Ziffer 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Artikel 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung 
verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf 
diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge 
obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor 
Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers 
Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein 
Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher 



 Asylgerichtshof 08.01.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 6 

geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das 
Land des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. 
Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben 
und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des 
Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat 
des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, 
sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die 
Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen 
muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz 
für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar. 
 

Umstände, wonach eine individuelle und konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers bestünde, konnten nicht 
festgestellt werden, sodass sich aus dem konkreten Vorbringen keine Umstände ergeben, die eine 
Asylgewährung indizieren könnten. 
 

Es bestehen auch keine ausreichenden Hinweise dafür, dass sich aus der allgemeinen Situation allein etwas für 
den Beschwerdeführer gewinnen ließe, zumal keine ausreichenden Anhaltspunkte bestehen, dass der 
Beschwerdeführer schon allein auf Grund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die ein allenfalls asylrechtlich 
relevantes Merkmal teilt, mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung zu fürchten habe. 
 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich des Fluchtgrundes nicht 
glaubhaft und nicht asylrelevant ist, und sich auch aus der allgemeinen Situation in ihrem Heimatland allein 
keine relevante Gefährdung ergibt, womit die Gewährung von Asyl nicht in Betracht kommt. 
 

B. Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages, von Amts wegen Bescheid 
mäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG). Gem. § 124 Abs. 2 des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG), 
BGBl I Nr. 100/2005, treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Fremdengesetzes 1997 
verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 
 

Gem. § 50 Abs.1 FPG ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll 
Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung 
der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 
verbunden wäre. 
 

Überdies ist gemäß § 50 Abs. 2 FPG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat 
unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus 
Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 
1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78). 
 

Der Prüfungsrahmen des § 50 FPG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat beschränkt. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.6.1997, 
95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336). 
 

Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (VwGH 23.6.1994, Zl. 94/18/0295) und muss die 
drohende Maßnahme von einer bestimmten Intensität sein, ein Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den 
Anwendungsbereich des Art. 3 MRK zu gelangen. 
 

Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass das individuelle Vorbringen des Beschwerdeführers betreffend eine 
ausreichend konkrete Gefährdungssituation nicht glaubhaft ist, sodass sich aus diesem auch keine Gefährdung 
im Sinne des § 50 FPG ableiten lässt. 
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Es hat sich nach Dafürhalten des Asylgerichtshofes während des gesamten Verfahrens kein Anhaltspunkt für die 
Annahme ergeben, dass der Rückkehr des Beschwerdeführers nach Algerien einer der in § 8 Abs. 1 AsylG 
i.V.m. § 50 FPG genannten Gründe entgegen steht. Es wird festgestellt, dass insbesondere auch im Lichte der 
begründeterweise angenommenen Unglaubwürdigkeit der Angaben des Beschwerdeführers von seiner 
jederzeitigen Rückkehr in den gewohnten sozialen Verband auszugehen ist. Nachdem auch die existentiellen 
Grundbedürfnisse entsprechend dem Länderbereichten als gedeckt anzunehmen sind und der Beschwerdeführer 
auch dieser Annahme nicht substantiiert entgegengetreten ist, vermag auch der Asylgerichtshof keine in der 
Person des Beschwerdeführers gelegene "außergewöhnlichen Umstände" zu erkennen, die einen 
Refoulementschutz begründen würden. 
 

Aus der allgemeinen Situation allein ergeben sich aber auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass es 
ausreichend wahrscheinlich wäre, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr im Sinne des § 50 Abs.1 
und 2 FPG bedroht wäre. 
 

Die Behörde gelangt daher zur Ansicht, dass keine Gründe für die Annahme bestehen, dass der 
Beschwerdeführer im Heimatland im Sinne des § 50 FPG bedroht wäre, womit festzuhalten ist, dass eine 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Algerien zulässig ist. 
 

C. Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG hat die Behörde den Bescheid mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der 
Asylantrag abgewiesen ist und die Überprüfung gem. § 8 Abs. 1 AsylG ergeben hat, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in den Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

Es besteht kein Anhaltspunkt, wonach mit einer Ausweisung in das Privat- oder Familienleben des 
Beschwerdeführers eingegriffen würde. 
 

Doch selbst bei Bestehen eines Privat- oder Familienlebens im Bundesgebiet wäre, die Ausweisung im Sinne des 
Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt. 
 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt 
von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Artikel 8 
Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, Zl. 2000/18/0251, uva). 
 

Der VwGH hat erkannt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem Abschluss 
des Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als dringend 
geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190). 
 

Da sich der Aufenthalt des Beschwerdeführers bloß auf einen ungerechtfertigten Asylantrag stützte, ist bei einer 
Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers gegenüber dem öffentlichen Interesse an der öffentlichen 
Ordnung letzterer der Vorzug zu geben, sodass selbst bei Bestehen eines Privat- oder Familienlebens im 
Bundesgebiet die Ausweisung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt ist. 
 

Von einer mündlichen Verhandlung konnte Abstand genommen werden, zumal der Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als geklärt erscheint (§ 41 Abs. 7 AsylG). 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


